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Im Focus > www.vw-online.eu
Auf dieser Seite erhalten Sie Praxistipps und erste Hinweise zu Informationen, die in vielen Fällen auf unserem  
Online-Portal vertieft bzw. ergänzt werden. Geben Sie dort in die Suchmaske die zu den einzelnen Hinweisen angegebene
Dokumentennummer ein. Wenn auch Sie interessante Neuigkeiten für unsere Leser haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.

Ab 01.10.2016: Änderung des § 309 Nr. 13 BGB mit Auswirkungen auf Sonderverträge mit Verbrauchern im Bereich Strom
und Gas
Nach dem durch das Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschützenden Vorschriften des
Datenschutzrechts vom 17.03.2016 (BGBl I 233) zum 01.10.2016 geänderten § 309 Nr. 13 lit. b) BGB ist eine Bestimmung in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten
 gegenüber abzugeben sind, an eine strengere Form als die Textform gebunden werden. Eine solche Erklärung ist insbesondere
(aber nicht nur) die Kündigung des Energielieferungsvertrages. 
Grundversorgungsverträge sind nach § 20 Abs. 2 Satz 1 StromGVV/GasGVV ohnehin in Textform kündbar. Sofern bisher in Sonder-
kundenverträgen mit Verbrauchern eine Kündigung in Schriftform vorgesehen ist, ist jedoch bis zum Inkrafttreten des neuen § 309
Nr. 13 BGB eine Überarbeitung der Vertragsformulare geboten, soweit die Verträge Verbrauchern angeboten werden. In Verträgen
mit Nicht-Verbrauchern ist die Vereinbarung der Schriftform weiterhin möglich. 
Nach § 32 Abs. 6 AVBWasserV und AVBFernwärmeV bedarf die Kündigung der Schriftform. Diese Bestimmungen wurden nicht
geändert. Bei einer Belieferung nach den Verordnungen, was insbesondere bei Wasser die Regel ist, ändert sich nichts. Bei Fern-
wärme sind die Vertragsgestaltungen sehr vielfältig. Hier gibt es insbesondere auch Vertragsverhältnisse, für die die AVBFernwär-
meV nicht vollständig passt und bei denen deshalb weitere Regelungen erforderlich sind. Bei derartigen »Fernwärme-Sonderver-
trägen« ist § 309 Nr. 13 BGB in seiner Neufassung ebenfalls zu beachten. Weitere Hinweise Brändle, „Energie-Zivilrecht“ unter
www.online-bibliothek.eu.    > DokNr. 16001659

BGH: Zur Verwechslungsgefahr nach § 7a Abs. 6 EnWG hinsichtlich Kommunikationsverhalten und Markenpolitik von Vertei-
lernetzbetreibern
Der BGH hat mit Beschluss vom 12.07.2016 (EnVZ 55/15) die Nichtzulassungsbeschwerde gegen den Beschluss des OLG Düssel-
dorf vom 21.10.2015 - VI-3 Kart 128/14 (V) (VersorgW 2016, 213, DokNr. 16001631) zurückgewiesen. Das OLG Düsseldorf hatte
einen Beschluss der BNetzA im Hinblick auf Kommunikationsverhalten und Markenpolitik eines Verteilernetzbetreibers, der Teil
 eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens ist, aufgehoben. Eine Verwechselungsgefahr mit der Vertriebsgesell-
schaft im Sinne des § 7a Abs. 6 EnWG bestimme sich nach markenrechtlichen Maßstäben, wobei im Anwendungsbereich des
EnWG ausschließlich eine „Verwechslungsgefahr im engeren Sinne“ zu einem Verstoß führe.
Der BGH bestätigte die Entscheidung des OLG Düsseldorf: „Für eine Verletzung von §7a Abs.6 EnWG reicht es nicht aus, wenn Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne … vorliegt, also die Gefahr bestehe, dass der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den
Marken erkennt, aber organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern herstellt.“ Und so der
BGH weiter: „Unzulässig ist lediglich ein Verhalten, das geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, dass der Netzbetreiber und das
Versorgungsunternehmen identisch sind. Zur Prüfung, ob zwischen zwei Zeichen Verwechslungsgefahr in diesem Sinne besteht,
ist der Gesamteindruck der beiden Zeichen zu ermitteln. Für den Gesamteindruck eines komplexen  Zeichens sind hierbei grund-
sätzlich alle Bestandteile zu berücksichtigen. Unter bestimmten Voraussetzungen können einzelne Bestandteile aber prägenden
Charakter haben. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.“ 
Zu der nun rechtskräftigen Entscheidung des OLG Düsseldorf vergleiche den Aufsatz von Jacob, „Markentrennung und kommuni-
kative Entflechtung bei Verteilernetzbetreibern (§ 7a Abs. 6 EnWG)“ in VersorgW 2016, 202 (DokNr. 16003897) mit weiteren Hin-
weisen.  > DokNr. 16001660
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